
 

Wichterich, 13.02.2024  

5. Elternbrief Schuljahr 24-25 

 

Liebe Eltern, 

 

ich möchte Sie über die Karnevalstage vom 27.02. – 05.03.2025 

informieren. 

Am 27.02.2025 feiern wir Weiberfastnacht in der Schule. Um 7.45 Uhr feiern die Schüler:innen in 

den Klassen. Gerne können die Kinder im Kostüm kommen. Da wir eine waffenfreie Schule sind und 

fröhlich und friedlich zusammen feiern möchten, sind militärische Kostüme und Waffen an diesem 

Tag nicht erlaubt. Wir freuen uns über fröhlich bunt verkleidete, lustige Kinder. Was ansonsten 

noch zur Klassenfeier mitgebracht werden soll, organisieren die Klassenlehrer:innen in Absprache mit 

den Kindern und Ihnen. 

Nach der Pause um 9.45 Uhr beginnt dann die fröhlich-bunte Feier in der Turnhalle, zu der Sie, 

liebe Eltern, herzlich eingeladen sind. Auch Sie erwarten wir besonders gerne verkleidet. Sie 

erleben, neben Beiträgen aus den Klassen, den Besuch des Dreigestirns der KG Löstige Rut on 

Bleibächer Mülheim-Wichterich 1926 e.V mit Prinz Helena der I, Jungfrau Marcella und Bauer 

Walter und die Tanzgarde des Husarencorps Wichterich. Die Veranstaltung endet um 11.11 Uhr 

und damit auch die Schule. Die Schulbusse fahren an diesem Tag nur nach der 4. Stunde gegen 11.20 

Uhr. 

An diesem Tag und allen darauffolgenden beweglichen Ferientagen (28.02., 03.03. und 04.03.2025.) 

findet keine Betreuung und OGS statt! 

Am 05.03.2025 (Aschermittwoch) findet ein pädagogischer Ganztag für das Lehrerkollegium statt. 

Die Kinder haben schulfrei. OGS und Betreuung finden am 05.03.2025 wie gewohnt statt.  

Viele Kinder waren in letzter Zeit erkrankt und fehlten häufig länger als eine Woche. Wenn Ihr Kind 

nach einem Wochenende immer noch krank ist, bitte ich Sie es erneut zu entschuldigen, damit wir 

Bescheid wissen. Gerne auch mit einem Hinweis, wie lange es voraussichtlich noch fehlt. Auch wenn 

Sie ihr Kind schon abgemeldet haben, es jedoch früher wieder gesund ist, kann es gerne zur Schule 

kommen. 

Ebenso bitte ich im Sekretariat, bei den Klassenlehrkräften oder in der OGS Bescheid zu geben, 

wenn ihr Kind mal früher als sonst üblich nach Hause gehen soll oder abgeholt wird. Das geht gut 

per Mail, mit einer Notiz ins Mitteilungsheft oder auch telefonisch, gerne auch auf den 

Anrufbeantworter sprechen. Wir dürfen Ihr Kind nur früher gehen lassen, wenn das mit den 

Erziehungsberechtigten entsprechend vereinbart wurde. Vielen Dank für Ihre Kooperation! 

In der Hoffnung, dass wir Sie umfänglich informiert haben, verbleiben wir 

mit karnevalistischen Grüßen 

 

Elke Bastert und Julian Euskirchen 
 

 


